
Behandlungskosten

Wir übernehmen bei unaufschiebbaren, medizinisch notwendigen Heilbehandlungen 

die Kosten für:

	• Unterbringung in der allgemeinen Gebührenklasse eines öffentlichen  

Krankenhauses

	• medizinisch notwendige Krankentransporte ins nächstgelegene Krankenhaus

	• ambulante Heilbehandlungen (Arzthonorare, Medikamente) bis zu einer Höchst-

summe von 2.920 Euro abzüglich eines Selbstbehaltes von 50 Euro

Bergungskosten  
bis 2.920 Euro

Wir bezahlen Ihre Bergung bei Unfall, Berg- oder Wassernot – einschließlich  

Rettungshubschrauber. 

 �   �Wenn Sie in Österreich, der europäischen Union, oder dem Schengen Raum krank werden 
oder einen Unfall haben:

 �   Wir bringen Sie mit dem UNIQA SOS-Service wieder rasch nach Hause: 

Auszug aus den Versicherungsbedingungen EURA 2025.

Nottransport  
in Ihr Heimatland

Im Notfall organisieren wir den Transport in Ihr Heimatland – wenn nötig im  

Ambulance-Jet – wenn der Versicherte transportfähig ist und:

	• ein lebensbedrohlicher Gesundheitszustand vorliegt

	• ein Krankenhausaufenthalt von mehr als 5 Tagen zu erwarten ist

Überführung  
in Ihr Heimatland

Das UNIQA SOS-Service übernimmt die vollen Kosten für die standardmäßige  

Überführung eines Verstorbenen an den österreichischen Heimatort.

Urlaub & Entspannen

Reise-Krankenversicherung 
für ausländische Gäste
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Im Notfall erreichen Sie das UNIQA SOS-Service 

rund um die Uhr aus der ganzen Welt.

Ihre Leistungen auf einen Blick:
UNIQA  

SOS-Service

+43 (0) 50677 670


